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Der Merkel-Wahn 
Teil 2: Jahrelange Gesetzesbeugung 

Vor drei Jahren im September 2015 erschien das 34seitige Dokument "Der Merkel-Wahn" (siehe 
http://www.chillingeffects.de/merkel.pdf). Es wird daran erinnert, daß Angela Merkel auch heute 
nach drei Jahren immer noch den Wahn hat, daß sie sich über die Gesetze, die ihr Justizministerium 
selbst veröffentlicht hat, vorsätzlich zwecks jahrelanger Gesetzesbeugung hinwegsetzen darf, z.B.: 

 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Art 16a 
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen 
Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf 
vollzogen werden. 

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, 
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen 
Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer 
aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme 
begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. 

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in 
anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, 
durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen 
unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten 
sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich 
der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. 

Fußnote 

Art. 16a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 28.6.1993 I 1002 mWv 30.6.1993; mit Art. 79 Abs. 3 GG (100-1) vereinbar 
gem. BVerfGE v. 14.5.1996 I 952 (2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93) 

siehe https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html 

http://www.chillingeffects.de/merkel.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
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Asylgesetz (AsylG) 

§ 18 Aufgaben der Grenzbehörde 

(1) Ein Ausländer, der bei einer mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörde (Grenzbehörde) um Asyl nachsucht, ist unverzüglich an die zuständige oder, 
sofern diese nicht bekannt ist, an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung 
weiterzuleiten. 

(2) Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn  

1. er aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) einreist, 

2. Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund von Rechtsvorschriften der 
Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages für die Durchführung des 
Asylverfahrens zuständig ist und ein Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird, oder 

3. er eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er in der Bundesrepublik Deutschland wegen 
einer besonders schweren Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren rechtskräftig 
verurteilt worden ist, und seine Ausreise nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

(3) Der Ausländer ist zurückzuschieben, wenn er von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in 
unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird und die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. 

(4) Von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einreise aus einem 
sicheren Drittstaat (§ 26a) abzusehen, soweit 

1. die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die 
Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder 

2. das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur 
Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat. 

(5) Die Grenzbehörde hat den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln. 

Fußnote 

§ 18 Abs. 2 Nr. 1: Mit GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 14.5.1996 I 952 - 2 BvR 1938/93 u. 2 BvR 2315/93 - 

siehe https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__18.html 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__18.html
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Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration 
von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot 

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, darf weder 
erneut in das Bundesgebiet einreisen, noch sich darin aufhalten, noch darf ihm, selbst im Falle eines 
Anspruchs nach diesem Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt werden (Einreise- und 
Aufenthaltsverbot). 

(2) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist von Amts wegen zu befristen. Die Frist beginnt mit der 
Ausreise. Im Falle der Ausweisung ist die Frist gemeinsam mit der Ausweisungsverfügung 
festzusetzen. Ansonsten soll die Frist mit der Abschiebungsandrohung, spätestens aber bei der Ab- 
oder Zurückschiebung festgesetzt werden. Die Befristung kann zur Abwehr einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung mit einer Bedingung versehen werden, insbesondere einer 
nachweislichen Straf- oder Drogenfreiheit. Tritt die Bedingung bis zum Ablauf der Frist nicht ein, 
gilt eine von Amts wegen zusammen mit der Befristung nach Satz 5 angeordnete längere 
Befristung. 

(3) Über die Länge der Frist wird nach Ermessen entschieden. Sie darf fünf Jahre nur überschreiten, 
wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder 
wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. 
Diese Frist soll zehn Jahre nicht überschreiten. 

(4) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Belange des Ausländers 
oder, soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr erfordert, aufgehoben 
oder die Frist nach Absatz 2 verkürzt werden. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll aufgehoben 
werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 
Abschnitt 5 vorliegen. Die Frist nach Absatz 2 kann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung verlängert werden. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(5) Eine Befristung oder eine Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots erfolgt nicht, wenn 
der Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens oder eines 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit ausgewiesen oder auf Grund einer Abschiebungsanordnung 
nach § 58a aus dem Bundesgebiet abgeschoben wurde. Die oberste Landesbehörde kann im 
Einzelfall Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

(6) Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten 
Ausreisefrist nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet werden, es 
sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der 
Ausreisefrist ist nicht erheblich. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und 
Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten Anordnung des 
Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist ein Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen 
soll die Frist drei Jahre nicht überschreiten. Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot wird nicht 
angeordnet, wenn Gründe für eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung nach § 60a 
vorliegen, die der Ausländer nicht verschuldet hat. 

(7) Gegen einen Ausländer,  

1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 des Asylgesetzes als offensichtlich unbegründet 
abgelehnt wurde, dem kein subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, das Vorliegen der Voraussetzungen 
für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 nicht festgestellt wurde und der keinen 
Aufenthaltstitel besitzt oder 

2. dessen Antrag nach § 71 oder § 71a des Asylgesetzes wiederholt nicht zur Durchführung eines 
weiteren Asylverfahrens geführt hat, 
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kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Einreise- und Aufenthaltsverbot anordnen. 
Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird mit Bestandskraft der Entscheidung über den Asylantrag 
wirksam. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit 
seiner Anordnung nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und 
Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist ein Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die Frist 
drei Jahre nicht überschreiten. 

(8) Vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann, außer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 
1, dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn 
zwingende Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige 
Härte bedeuten würde. Im Falle des Absatzes 5 Satz 1 gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend. 

(9) Reist ein Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das Bundesgebiet ein, 
wird der Ablauf einer festgesetzten Frist für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet gehemmt. 
Die Frist kann in diesem Fall verlängert werden, längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen 
Befristung. Der Ausländer ist auf diese Möglichkeit bei der erstmaligen Befristung hinzuweisen. 
Für eine nach Satz 2 verlängerte Frist gelten die Absätze 3 und 4 Satz 1 entsprechend. 

siehe https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__11.html 

 

 

Weitere Dokumente: 

 

Burka, Niqab und Mutter Angela Merkel und EuGH C-157/15 

siehe http://www.chillingeffects.de/burka.pdf 

 

Angela Merkel: Das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze 

siehe http://www.chillingeffects.de/merkel.pdf 

 

Angela Merkels Größenwahn und Hans-Jürgen Papier 

siehe http://www.chillingeffects.de/papier.htm 

 

Justizminister Heiko Maas und der Begriff der Horde 

siehe http://www.chillingeffects.de/maas.pdf 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__11.html
http://www.chillingeffects.de/burka.pdf
http://www.chillingeffects.de/merkel.pdf
http://www.chillingeffects.de/papier.htm
http://www.chillingeffects.de/maas.pdf
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